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Gremium Sitzungsdatum Ergebnis

Senat 17.09.2019
Ortsteilvertretung Wieck und 

Ladebow 01.10.2019 ungeändert abgestimmt
Ausschuss für Bauwesen und 

öffentliche Ordnung 15.10.2019 ungeändert abgestimmt

Hauptausschuss 21.10.2019 auf TO der BS gesetzt
Bürgerschaft 04.11.2019 ungeändert beschlossen

Bebauungsplan Nr. 117 - Thomas-Müntzer-
Straße West -; Aufstellungsbeschluss

Beschluss:

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald fasst den 
Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 117 – Thomas-Müntzer-Straße West – 
wie folgt:
 

1. Für das Gebiet westlich der Thomas-Müntzer-Straße und nördlich der Max-
Reimann-Straße, östlich angrenzend an den Bebauungsplan Nr. 14 - Hafen 
Ladebow -, westlich nahe des Bebauungsplans Nr. 52 - Ladebower Chaussee -
, soll gemäß § 2 Absatz 1 i. V. m. § 13b und § 13a Absatz 1 Nr. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) in dem gekennzeichneten Bereich (Abgrenzung 
gemäß Plan Anlage 1) ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren, ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB, aufgestellt 
werden.
Ziel des Bebauungsplans ist die planungsrechtliche Erfassung der im Bereich 
vorhandenen Siedlungsstruktur und Sicherung der städtebaulichen 
Entwicklung, unter Beachtung des Seehafens und angrenzender Gewerbe- 
und Mischgebiete, zur Schaffung von Baurecht.

2. Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung gemäß § 3 Absatz 1 und § 
4 Absatz 1 BauGB wird gemäß § 13a Absatz 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Absatz 2 Nr. 1 
BauGB abgesehen.

3. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Absatz 1 i.V.m. § 13a Absatz 3 
BauGB ortsüblich bekanntzumachen.
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4. Mit der Interessengemeinschaft ist ein städtebaulicher Vertrag gemäß § 11 
BauGB abzuschließen.

 
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
41 0 0

Anlage 1 Abgrenzung des Geltungsbereiches zum Aufstellungsbeschluss B-Plan 
Nr. 117 - Thomas-Müntzer-Straße West - öffentlich

Egbert Liskow
Präsident der Bürgerschaft


